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Zitat von PhilS84

Wenn in nrw die Lehrkräfte von der 11 stündigen Ruhezeit ausgenommen sind,
bedeutet das dann man kann es ad ultimo (stimmt das so  ) treiben?

Auch bei Klassenfahrten oder Fortbildungen die mehrtägig gehen würde man in der
freien Wirtschaft ja Überstunden und Spesen etc bekommen. Gilt das alles 0?

Würde ja im Umkehrschluss bedeuten man macht Dienst nach Vorschrift und lehnt alles
andere ab.

In NRW beträgt die wöchentliche Arbeitszeit für verbeamtete Lehrkräfte 41 Stunden, also 8,2
Stunden pro Arbeitstag. Das Kalenderjahr 2023 hat 252 Arbeitstage, davon ab gehen 30 Tage
Urlaub. Das bedeutet, dass die Jahresarbeitszeit 1820,4 Stunden beträgt. Eine Klassenfahrt ist
Teil dieser Arbeitszeit. Es hat sich bewährt, seine Arbeitszeit zu tracken.
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